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1. Planungsanlass und städtebauliche Ziele 

Der Stadtrat der Stadt Koblenz hat am 07.05.2020 den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes "Löhrstraße / Am Plan / Görgenstraße / Pfuhlgasse", Ände-
rung Nr. 2 gefasst. 
 
Dieser Aufstellungsbeschluss beruhte auf einem Antrag der Sunrise SC B.V. c/o 
Corestate Capital Advisors GmbH (nachfolgend Investor genannt), auf den Liegen-
schaften Pfuhlgasse 2-4/ Görgenstraße 6-12 den Neubau eines bis zu siebenge-
schossigen Geschäftshauses mit Einzelhandelsnutzung und besonderen Wohn-
formen (z.B. Studentenwohnheim/ Betreutes Wohnen) bzw. alternativ mit einer Ho-
telnutzung vorzunehmen. Bei allen untersuchten Nutzungsalternativen soll die Pla-
nung zumindest für das Erdgeschoss eine Einzelhandelsnutzung vorsehen. Im Un-
tergeschoss der Neubebauung soll eine Tiefgarage mit errichtet werden. Die An-
zahl der PKW-Stellplätze differiert je nach Nutzungsvariante, da die nachzuwei-
senden Fahrradstellplätze auch innerhalb der Tiefgarage nachgewiesen werden 
sollen und diese nutzungsbezogen erheblich differieren. Der tatsächliche Stell-
platznachweis wird abschließend auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens ge-
klärt werden. 
 
Aufgrund von unterschiedlichen Höhenniveaus innerhalb des bestehenden Ge-
bäudekomplexes des mehrgeschossigen Bekleidungshauses "Sinn Leffers" sind 
schon innerhalb der erdgeschossigen Nutzung verschiedene Ebenen zu überwin-
den. Eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Bestandsgebäudes ist nicht ge-
geben. Dies führt zu einer im Vergleich mit Konkurrenzstandorten deutlich gerin-
geren Flächeneffizienz und Attraktivität. Der Investor bewertet daher den Abriss 
(mit Ausnahme des Bestandsgebäudes Am Plan 28) und anschließenden archi-
tektonisch attraktiven und funktional zeitgemäßen Neubau als nachhaltigste Ent-
wicklung für den Standort. 
 
Das aktuelle und im Jahr 2021 konkretisierte Nutzungskonzept des Investors soll 
weiterhin ein bis zu 7-geschossiges Geschäftshaus mit Einzelhandelsnutzung im 
gesamten Erdgeschossbereich und besondere Wohnformen, bestehend aus Stu-
dentenwohnungen und ĂService Wohnenñ vorsehen. Eine Hotelnutzung wird nicht 
mehr verfolgt. Für den großflächigen Einzelhandel soll eine Verkaufsfläche von 
etwa 1.021 m² entstehen. Das studentische Wohnen soll sich auf etwa 3.000 m² 
BGF abspielen und das ĂService Wohnenñ auf etwa 4.200 m² BGF. 
 
Diese besonderen Wohnformen (Studentenwohnungen und Betreutes / ĂService 
Wohnenñ) sollen mit unterschiedlichen Serviceleistungen errichtet werden (nähere 
Definition siehe Kapitel 4.1).  
 
Die Vorhabengrundstücke liegen im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplans Nr. 17 ĂLºhrstraÇe / Am Plan / GºrgenstraÇe / Pfuhlgasseñ,  nde-
rung Nr. 1, die 1994 rechtsverbindlich wurde. Der Ursprungsbebauungsplan Nr. 17 
wurde 1966 rechtsverbindlich. Da das o.a. Vorhaben aus dem rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan nicht vollumfänglich entwickelbar ist und der Standort insbeson-
dere aufgrund seiner besonderen städtebaulichen Bedeutung funktional und wirt-
schaftlich erhalten und weiterentwickelt werden muss, soll der rechtsverbindliche 
Bebauungsplan Nr. 17 durch dessen 2. Änderung an die o.a. städtebaulichen Ziele 
angepasst werden.  



Stadt Koblenz, Bebauungsplan Nr. 17: 

"Löhrstraße / Am Plan / Görgenstraße / Pfuhlgasse", Änderung Nr. 2  

Begründung 

Satzungsfassung 

 

 

\\ko03dc\projekte\Abt214\96419\Bearbeitung\_RaUmw\Text\B_Plan\Satzungsfassung\96429_BP 17_AE 2_Begruendung_220414.docx Seite 6 
 

Es erfolgt hierbei eine Überplanung der o.a. Grundstücke Pfuhlgasse Nr. 2 - 4, 
Görgenstraße 6 - 12, und Am Plan Nr. 28. Das im Kreuzungsbereich Görgen-
straße / Am Plan befindliche Baudenkmal (Nr. 30) und das hieran südlich angren-
zende Bestandsgebäude (Görgenstraße Nr. 4) wird in den Geltungsbereich der 
2. Änderung miteinbezogen, da dieser Bereich in einem direkten städtebaulichen 
Zusammenhang mit der geplanten Neubebauung zu betrachten ist. 
 
Neben den o.a. Vorhabenzielen des Investors / Eigentümers werden folgende 
städtebauliche Ziele der Stadt Koblenz als Maßnahmen der Innenentwicklung ver-
folgt: 
 

¶ Sicherung der Erfolge und ĂFortführung" im Sinne der städtebaulichen Sa-
nierungsplanung ĂSanierung Zentralplatz und angrenzende Bereicheñ; hier 
gestalterische Aufwertung der Platzrandbebauung durch Schaffung einer 
architektonisch und städtebaulich prägenden Dominante, 

¶ Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Scharnierfunktion des Zentral-
platzes und dessen Anbindung an die Altstadt über die Görgenstraße, 

¶ Wiedernutzbarmachung von Quartierbereichen mit funktionalen (hier er-
heblichen baulichen und im Zuge dessen wirtschaftlichen) Schwächen, 

¶ Stärkung der Zentrumsfunktion durch Funktionsmischung und Nachver-
dichtung (durch Erhöhung des zulässigen Bauvolumens und deren Nutz-
flächen), 

¶ Stärkung und Belebung des Quartiers und der Innenstadt durch die Etab-
lierung neuer Nutzungen und Funktionen unter Erhalt der Einzelhandels-
lage Pfuhlgasse / Fußgängerzonen Görgenstraße / Am Plan, 

¶ Nachfrageerfüllung des Bedarfs an besonderen Wohnformen (Studieren-
denwohnungen, Betreutes Wohnen / ĂService Wohnenñ und gemeinschaft-
liches Wohnen) für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf,  

¶ Verbesserung der ökologischen und stadtklimatischen Situation im Plan-
gebiet (Stichwort: Doppelte Innenentwicklung). 

 

Für Teile des Baugebiets, die nicht Bestandteil des Neubauvorhabens sind, wer-
den die bisherigen Festsetzungen und Baurechte weitgehend übernommen, so-
weit kein aktueller städtebaulicher Handlungsbedarf zur Änderung / Ergänzung 
dieser Festsetzungen vorliegt. Hier wird als Planungsziel verfolgt: 
 

¶ Sicherung des stadtbildprägenden Ensembles Am Plan / Entenpfuhl / Gör-
genstraße (hier Gebäude Am Plan Nr. 28, Kulturdenkmal Am Plan 30 und 
südlich angrenzende Gebäude Görgenstraße Nr. 4). 
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2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Lage im Stadtgebiet, städtebauliche Beschreibung und Abgrenzung des 
Geltungsbereiches 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 0,24 ha liegt in zentraler innerstädtischer 
Lage. Es grenzt unmittelbar nördlich an den 2015 fertiggestellten Zentralplatzbe-
reich, bestehend aus dem Einkaufszentrum ĂMittelrheinforumñ, dem Kulturbau der 
Stadt Koblenz (Stadtbibliothek, Mittelrheinmuseum, Präsentations- und Informati-
onszentrum Mittelrhein) sowie die hieran angrenzenden Plätze und Straßenzüge. 
 
Wie zuvor dargestellt bilden der Zentralplatz und die hieran angrenzenden Berei-
che eine bedeutende Scharnierfunktion Ăals innerstädtisches Gelenk und Klammer 
zwischen Altstadt, Löhrstraße/Löhrcenter, Schlossstraße und dem Schloss mit den 
Rheinpromenaden.ñ1  
 

 

Abb. 1: Lage im Stadtgebiet 

Das Plangebiet bildet den östlichen Abschluss eines innerstädtisch typischen ĂBau-
blocksñ, der durch die Straßen Löhrstraße, Pfuhlgasse, Görgenstraße, Am Plan be-
grenzt wird. Kennzeichnende Bestandteile solch einer städtischen Blockbebauung 
sind die umgebende Blockrandbebauung und ein oder mehrere Blockinnenbereiche. 
Im Plangebiet und im westlich angrenzenden Bereich sind die Blockinnenbereiche 
ebenfalls durch rückwärtige Baukörper geprägt. Hof- und Freiflächenbereiche liegen 

 
1  Vorbereitende Untersuchungen ñZentralplatz und angrenzende Bereicheñ, Rahmenplan, Bachtler  

Böhme + Partner, Kaiserslautern, November 2002 
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nur vereinzelt und flächig völlig untergeordnet im Bereich Am Plan vor. Das Plange-
biet ist somit vollständig baulich genutzt bzw. versiegelt. Unbefestigte, begrünte Flä-
chen bzw. Grünstrukturen sind nicht vorhanden. 
 

 

Abb. 2: Schrägluftbildaufnahme Plangebiet (rot gestrichelt) und städte-
bauliches Umfeld mit im Planumfeld bereits vorhandenen, das 
Stadtbild prägenden großformatigen Baukörpern / städtebauli-
chen Dominanten 

Die vorhandene Blockeckbebauung im Bereich der Pfuhlgasse Nr. 2 - 4 / Görgen-
straße Nr. 6 - 12 ist durch das fünfgeschossige Einzelhandelsgebäude ĂSinn Lef-
fersñ geprägt. Die Einzelhandelsnutzung geht über alle fünf Geschosse und ent-
spricht zum Großteil der Abgrenzung des Baugebiets MK 1. 
 
Im weiteren Verlauf der anschließenden Blockeckbebauung Görgenstraße Nr. 4 / 
Am Plan Nr. 30 - 28 gliedert sich die geschlossene Bebauung durch die hier vor-
handenen drei- bis viergeschossigen Geschäftshäuser, die im Erdgeschoss durch 
Einzelhandelsnutzung, in den oberen Geschossen zum Teil durch Büro-, zum Teil 
aber auch durch Wohnnutzungen geprägt sind. Diese Einheit bildet mit der Orien-
tierung zur historischen Altstadt ein geschlossenes Ensemble, dessen Bedeutung 
durch das Eckgebäude Am Plan Nr. 30 und dessen Einstufung als Kulturdenkmal 
unterstrichen wird. 
 
Auch die an das Plangebiet im Osten angrenzenden Nutzungen sind analog ge-
prägt. Im südlichen Bereich der Görgenstraße erfolgt jenseits der hier vorhande-
nen, kleinteiligen Platzfläche der Umbau des ehemaligen Commerzbankhochhau-
ses mit dem Ziel einer Hotelnutzung. Nördlich schließt sich hieran ein reines Büro-
haus (Görgenstraße Nr. 11) an. 
 
Nördlich des Engelsgäßchens ist der Gebäudebestand zwar ebenfalls als geschlos-
sene Bebauung vorliegend, aber die kleinteiligeren Stadthäuser weisen oberhalb der 
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Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss in den oberen Geschossen analog zu den 
Verhältnissen im Plangebiet ebenfalls Wohnnutzung auf. 
 
Auch die Dachlandschaft ist im Plangebiet heterogen. Im Süden des Plangebiets 
prägt das Einzelhandelsgebäude mit einer modernen Fassade und der das Flach-
dach abschließenden Attika das Straßenbild der Pfuhlgasse / Görgenstraße. Im 
weiteren Verlauf der Bebauung Görgenstraße geht die Dachlandschaft in die his-
torische Dachform eines Satteldaches über. 
 

 

Abb. 3: Schrägluftbildaufnahme Pfuhlgasse / Zentralplatz / Clemensstraße1 

 

Abb. 4: Schrägluftbildaufnahme Görgenstraße / Am Plan2 

 
1  Farblich hervorgehoben sind das Plangebiet mit den Baugebietsbereichen MK 1 und MK 2 
2  Farblich hervorgehoben sind das Plangebiet mit den Baugebietsbereichen MK 1 und MK 2 

MK 1 

MK 2 

MK 1 

MK 2 
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Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung Nr. 2 ergibt sich aus der fol-
genden Abbildung. 

 

Abb. 5: Geltungsbereich 
Im Sinne der besseren Nachvollziehbarkeit und planerischen Klarheit werden die 
beiden Grundstücke Görgenstraße Nr. 4 sowie Am Plan Nr. 30 mit in den Gel-
tungsbereich der Bebauungsplanänderung aufgenommen. Die beiden zuvor ge-
nannten Grundstücke befinden sich nicht im Eigentum des Investors und gehören 
auch nicht zu den Vorhabengrundstücken. Die Größe des Geltungsbereichs be-
trägt insgesamt (MK 1 und MK 2) ca. 0,24 ha. 
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3. Übergeordnete Planungen 

3.1 Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV) 

Nach der Herstellung des Benehmens im Innenausschuss des Landtages hat der 
Ministerrat in seiner Sitzung am 7. Oktober 2008 die Rechtsverordnung über das 
Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) beschlossen. Das neue LEP IV trat am 
25. November 2008 in Kraft. 
 
Koblenz stellt einen Entwicklungsbereich mit oberzentraler Ausstrahlung und ober-
zentralen Funktionen (Koblenz / Mittelrhein / Lahn) dar1. Es sollen die oberzentra-
len Funktionen im Oberzentrum Koblenz einschließlich der oberzentralen Verknüp-
fungsfunktion im Schienenschnellverkehr in Montabaur (ICE-Bahnhof) ausgebaut 
und mit den zentralörtlichen Funktionen der übrigen zentralen Orte verknüpft wer-
den.2 Koblenz ist als eines der fünf Oberzentren (OZ) neben Trier, Mainz, Kaisers-
lautern und Ludwigshafen ein Standort oberzentraler Einrichtungen und Verknüp-
fungspunkte im System von großräumigen Verkehrsachsen und hat eine beson-
dere Versorgungs- und Entwicklungsfunktion. Die genannten Funktionen sind zu 
sichern.3 
 
Innerhalb des funktionalen Netzes des öffentlichen Verkehrs, das Schienen- und 
Busstrecken sowie leistungsfähige Umsteigeanlagen definiert, liegt die Stadt Kob-
lenz innerhalb der groÇrªumigen Schienenverbindungen ĂRheinstrecke Kºln / 
Bonn - Koblenz - Mainz - Ludwigshafen / Mannheim und ĂMoselstrecke Koblenz - 
Trier und weiter in Richtung Luxemburgñ. Somit werden hier Verdichtungsrªume 
in Deutschland und Europa miteinander verknüpft.4  
 
Das Plangebiet liegt in der Koblenzer Innenstadt. Die verkehrliche Erschließung 
erfolgt über die Straßen Pfuhlgasse, Görgenstraße und Am Plan. Aufgrund der 
zentralen Lage ist eine gute Anbindung an das übergeordnete Straßennetz sowie 
an den ÖPNV ï Lage unmittelbar an den Bushaltestellen im Bereich des Zentral-
platzes, hier Görgenstraße und Clemensstraße sowie im fußläufigen Nahbereich 
des Bahnhofes Koblenz-Stadtmitte und des Busbahnhofes Bahnhof Stadtmitte/ 
Löhr-Center ï gegeben. Im Folgenden werden die für den Bebauungsplan rele-
vanten Ziele, Grundsätze und die Begründung/ Erläuterung des LEP IV wiederge-
geben. 
 
Ziele (Z) (Zentrale-Orte-Struktur): 
Z35: Die fünf Oberzentren (OZ) Koblenz, Trier, Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen 
sind Standorte oberzentraler Einrichtungen und Verknüpfungspunkte im System der groß-
räumigen Verkehrsachsen und in ihrer besonderen Versorgungs- und Entwicklungsfunk-
tion zu sichern. 
 

  

 
1 Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP) IV, S. 68 
2  Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP) IV, S. 69 
3  ebenda, S. 86 
4  ebenda, S. 149 
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Ziele (Z) (Öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen, Großflächiger Ein-
zelhandel): 
Z 57: Die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels ist 
nur in zentralen Orten zulässig (Zentralitätsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 m² Ver-
kaufsfläche kommen nur in Mittel- und Oberzentren in Betracht. (...).  
 
Begründung/ Erläuterung zu Z 57: Das Zentralitätsgebot sichert die vorrangige Zuord-
nung der großflächigen Einzelhandelsbetriebe in den zentralen Orten und betrifft sowohl 
Betriebe, die ganz oder teilweise der Deckung des örtlichen Bedarfs dienen, als auch alle 
sonstigen Betriebe des großflächigen Einzelhandels. (...). 
 
Z 58: Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit in-
nenstadtrelevanten Sortimenten ist nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das heißt 
in Innenstädten und Stadt- sowie Stadtteilzentren, zulässig (städtebauliches Integrations-
gebot). (...).. 
Begründung/ Erläuterung zu Z 58: Der großflächige Einzelhandel leistet einen wesentli-
chen Beitrag zur Funktionsfähigkeit und Attraktivität der zentralen Orte. Die städtebauliche 
Integration des Einzelhandels soll spürbare Schwächungen von Innenstadtfunktionen ver-
meiden. Bei der Abgrenzung der städtebaulich integrierten Bereiche ist sowohl die Nah-
versorgung als auch ein angemessenes Verhältnis der Größenordnung von Verkaufsflä-
chen zwischen integrierten und Ergänzungsstandorten (»Sondergebiete großflächiger Ein-
zelhandel« gemäß BauNVO) sicherzustellen und in kommunalen bzw. regionalen Einzel-
handelskonzepten zu begründen. Dies gilt insbesondere für Ober- und Mittelzentren, kann 
aber auch im Einzelfall für die Ansiedlung von Nahversorgungszentren in Grundzentren 
eine erforderliche Grundlage darstellen. (...). Grundsätzlich sind für die Ansiedlung und den 
Ausbau des großflächigen Einzelhandels dort Grenzen zu ziehen, wo die Funktionsfähig-
keit des zentralen Ortes selbst und / oder die verbrauchernahe Versorgung der Bevölke-
rung in benachbarten zentralen Orten wesentlich beeinträchtigt würde. Mit der Abgrenzung 
von Nah- und Mittelbereichen innerhalb von Ober- und Mittelzentren wird ermöglicht, auch 
wesentliche Beeinträchtigungen in Teilbereichen von zentralen Orten zu berücksichtigen. 
 
Z 60: Durch die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben 
dürfen weder die Versorgungsfunktion der städtebaulich integrierten Bereiche der Stand-
ortgemeinde noch die der Versorgungsbereiche (Nah- und Mittelbereiche) benachbarter 
zentraler Orte wesentlich beeinträchtigt werden (Nichtbeeinträchtigungsgebot). Dabei sind 
auch die Auswirkungen auf Stadtteile von Ober- und Mittelzentren zu beachten. 
 
Die Bausteine des durch den Bebauungsplan verfolgten Vorhabens mit Sicherung 
der großflächigen Einzelhandelsfunktion in Verbindung mit Flächen für besondere 
Wohnformen in den oberen Geschossen), entsprechen als oberzentrale Einrich-
tungen dem o.a. Ziel. Durch die zentrale innerstädtische Lage des geplanten Ein-
zelhandelsvorhabens sowie durch die bisherige Einzelhandelsnutzung und den 
vorhandenen Einzelhandelsnutzungen im direkt angrenzenden städtebaulichen 
Umfeld liegt ein städtebaulich integrierter Bereich (zentraler Versorgungsbereich 
Innenstadt Koblenz) vor. Dem städtebaulichen Integrationsgebot wird somit ent-
sprochen. 
 
Der Bebauungsplan entspricht somit den Zielen und Grundsätzen des Landesent-
wicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV). 
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3.2 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2017 (RROP 2017) 

Mit der Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides zum Regionalen Raum-
ordnungsplan Mittelrhein-Westerwald in der Ausgabe des Staatsanzeigers für 
Rheinland-Pfalz (StAnz. S. 1194) ist der Regionale Raumordnungsplan Mittel-
rhein-Westerwald am 11. Dezember 2017 wirksam geworden. 
 

 

Abb. 6: Auszug RROP Mittelrhein-Westerwald 2017 

Das Plangebiet wird hier vom Plansymbol Oberzentrum überlagert. Der umge-
bende Bereich ist als "Siedlungsfläche Wohnen" in der Plankarte des regionalen 
Raumordnungsplans gekennzeichnet. Die großräumige Verbindung des öffentli-
chen Verkehrs (Bahnstrecke) sowie die großräumige (B 9) und regionale (B 49 
bzw. Friedrich-Ebert-Ring) Straßenverbindung sind linienhaft im weiteren Umfeld 
des Plangebiets nachrichtlich dargestellt. Im Folgenden werden die für den Bebau-
ungsplan relevanten Ziele, Grundsätze und die Begründung/ Erläuterung des 
RROP wiedergegeben. 
 
1.3.4 Großflächiger Einzelhandel, Nahversorgung 
G 38 In den zentralen Bereichen von Städten, Stadtteilen und Gemeinden soll entspre-
chend der jeweiligen Zentralitätsstufe und der örtlichen Gegebenheiten die weitere Einzel-
handelsentwicklung sichergestellt werden. Dabei sollen das sich verändernde Käuferver-
halten und die sektoralen Anforderungen des Einzelhandels angemessen berücksichtigt 
werden. 

 
G 40 Großflächige Einzelhandelsbetriebe sollen nach Umfang und Zweckbestimmung der 
zentralörtlichen Gliederung entsprechen und der zu sichernden Versorgung der Bevölke-
rung Rechnung tragen (Kongruenzgebot). 

Lage Plangebiet  
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Begründung/Erläuterung zu G 37 bis G 42: 
Im Bereich des Einzelhandels werden vorstehende Grundsätze ergänzend zu den Vorga-
ben des LEP IV getroffen. Insbesondere die Ziele Z 57 bis Z 61 des LEP IV gelten unmit-
telbar. Dies sind das Zentralitätsgebot, das städtebauliche Integrationsgebot, die Bestim-
mungen zu Ergänzungsstandorten, das Nichtbeeinträchtigungsgebot und das Agglomera-
tionsverbot mit den jeweiligen Vorgaben (...). 
 
1.3.1 Zentrale Orte und Daseinsvorsorge 
G 20 Zentrale Orte sollen als Schwerpunkte der überörtlichen Versorgung in ihrer Funktion 
gesichert und als Verknüpfungspunkte im großräumigen, überregionalen und regionalen 
Verkehrssystem bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 
 
G 21 In den zentralen Orten soll durch Bündelung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Ver-
sorgen, Bildung und Dienstleistung die Tragfähigkeit zentrenrelevanter Einrichtungen ge-
sichert werden. 
(...). 
 
Begründung/Erläuterung zu G 20 bis G 22: 

¶ Die zentralörtliche Siedlungsentwicklung begünstigt höhere Siedlungsdichten als 
eine disperse Siedlungstätigkeit. Sie trägt damit zur Reduzierung des Flächenver-
brauchs bei. 

¶ Die Bündelung von Wohnen, Arbeiten, Versorgen, Bildung und Dienstleistung 
schafft keine zusätzlichen Mobilitätszwänge, reduziert so die Verkehrsmengen und 
führt zur Vermeidung von Emissionen und erleichtert den Schutz vor Immissionen. 

(...). 
 

Die Stadt Koblenz befindet sich weiterhin in einem hoch verdichteten Bereich und 
wird innerhalb der Raum- und Siedlungsstrukturentwicklung als Oberzentrum und 
Schwerpunktraum eingestuft. Im thermisch stark belasteten Raum Koblenz soll 
gemªÇ Punkt 2.1.3.3 ĂKlima und Reinhaltung der Luftñ des RROP 2017, hier 
Grundsatz G74, auf eine Verbesserung der klimatischen Bedingungen hingewirkt 
werden. Hierzu sollen u.a. ĂFlªchen in ihrer Funktion als klimatische Ausgleichs-
räume erhalten bleiben und durch Entsiegelungsmaßnahmen, Baumpflanzungen, 
Dach- und Fassadenbegr¿nungen unterst¿tzt werden.ñ1 
 
Der Bebauungsplan entspricht mit den festgesetzten Kerngebietsnutzungen und 
der im Plangebiet sowie mit dem Investorenvorhaben verfolgten Bündelung der 
Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgen und Dienstleistung den Zielen und 
Grundsätzen des Regionalen Raumordnungsplanes. Auch das Zentralitätsgebot, 
das städtebauliche Integrationsgebot und die Reduzierung des Flächenver-
brauchs, hier durch Nachverdichtung im Bestand, werden beachtet. 
 

  

 
1  Regionaler Raumordnungsplan (RROP) Mittelrhein-Westerwald, 2017, S. 41 
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3.3 Wirksamer Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Koblenz stellt das Plangebiet als 
Kerngebiet und die angrenzende Hauptverkehrsfläche der Pfuhlgasse (gelb) dar. 

 

Abb. 7: Wirksamer Flächennutzungsplan  

Das in der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 für das Baugebiet des Be-
bauungsplans (unverändert) festgesetzte Kerngebiet (als Art der baulichen Nut-
zung) entspricht den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes. Das 
Planvorhaben ist somit aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
entwickelt.  
 

3.4 Sanierungsgebiet ĂZentralplatz und angrenzende Bereicheñ 

Die Koblenzer Innenstadt hatte in den vergangenen Jahren viele Veränderungen 
zu verzeichnen: Gewerbebrachen, mindergenutzte Grundstücke, Baulücken und 
ungenutzte militärische Gebäude prägten den Zentralplatz und sein Umfeld. Aku-
ter Handlungsbedarf in städtebaulicher Hinsicht war somit gegeben. Vor diesem 
Hintergrund hatte das Ministerium des Innern und für Sport der Stadt Koblenz be-
reits im Jahr 2001 empfohlen, die Neuordnung des Zentralplatzes einschließlich 
der Umgriffsflächen auf der Grundlage des besonderen Städtebaurechts anzuge-
hen und gleichzeitig eine Förderung der Maßnahme über die Programme der Städ-
tebaulichen Erneuerung in Aussicht gestellt. Im Rahmen der vorbereitenden Un-
tersuchungen sind schließlich mehrere gravierende städtebauliche und funktio-
nelle Missstände zu Tage getreten, so dass die Voraussetzungen zur Durchfüh-
rung einer Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme vorlagen. Die förmliche Festle-
gung des Sanierungsgebietes "Zentralplatz und angrenzende Bereiche" mittels ei-
ner Sanierungssatzung erfolgte durch einen Stadtratsbeschluss am 30.01.2003. 
Diese Sanierungssatzung wurde am 17.02.2003 ortsüblich bekannt gemacht. Ziel 

Lage Plangebiet  


